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SO BESTELLEN UND ERHALTEN SIE IHRE WARE 

Um eine reibungslose und fehlerfreie Abwicklung zu gewährleisten, 
bitten wir um schriftliche Bestellung per E-Mail an: 
bestellung@weissenboeck.eu. 
Bestellungen werden erst durch Erhalt einer schriftlichen Auftragsbestä-
tigung gültig.

1. Ihre schriftliche Bestellung muss folgende 
Angaben enthalten:

• Bestellerdaten: Firma, Name, Adresse, Ansprechpartner und Tele-
fonnummer

• Lieferadresse: PLZ, Ort und Straße
• Warenübernehmer (Name der Person, die die Ware entgegennimmt)
• Produktdetails: Artikelnummer, genaue Produktbezeichnung und 

Menge
• Bitte beachten Sie, dass Bestellware (BW) erst ab 300 m² produziert 

wird und mit mind. 5 Wochen Lieferzeit zu rechnen ist. Auch bei 
Schneid-, Fräs- und weiteren Lohnarbeiten ist mit einer Lieferzeit 
von mind. 5 Wochen zu rechnen. Ein Auftrag für diese gemäß den 
Kundenspezifikationen produzierten Produkte kann nicht widerrufen 
werden und ist vollständig zu bezahlen, eine Rückgabe ist nicht 
möglich. 

2. Zusätzliche Lieferinformationen und Baustellendetails
• Entlademethode: Kranentladung gewünscht oder Eigenentladung 

möglich
• Baustellendetails: für eine wunschgemäße Zustellungen helfen uns 

oft auch markante Punkte in der Nähe (zB Schule, Kirche) und An-
gaben zur Zufahrt (enge Wege, Brücken u. ä.)

3. Abholung in unseren Herstellwerken
(produktabhängig, Neunkirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf)

• Ganze Paletten: Abholung innerhalb unserer Geschäftszeiten.
• Kommissionierte Ware (Teilmengen):

o Bestellung bis 12:00 Uhr: Abholung am nächsten Tag
o Bestellung ab 12:00 Uhr: Abholung am übernächsten Tag

• Die Erst-Kommissionierung ist im Listenpreis enthalten, Ausnahme 
Produkte Nettopreisliste. Rechtzeitig vorbestellte Kommissionen 
werden bevorzugt vor solchen ohne Vorbestellung. 

• Bei Abholung aus dem in der Preisliste angegebenen Herstellwerk 
erhalten Sie 5 % Abholvergütung vom rabattierten Einkaufspreis

• Bei Abholung aus einem Werk, das nicht das in der Preisliste an-
gegebene Herstellwerk ist, fallen Werksumlagerungskosten in Höhe 
von EUR 15,00 pro Palette an. Für die Umlagerung ist mit einer 
Dispositionszeit von ca. einer Woche zu rechnen.

4. Lieferfristen und Terminzustellung
Planen Sie rechtzeitig, um die gewünschten Liefertermine zu si-
chern! Für Terminzustellungen gilt generell: Als Lieferzeitraum kann 
lediglich „Vormittag“ oder „Nachmittag“ vereinbart werden. Von 
November bis Februar kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu 
max. 5 Arbeitstagen kommen.

• Kleinmengen bis 10 t: Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb 
einer Woche. Bei Bestellung bis zwei Werktage vor Zustelltermin 
erfolgt die Lieferung lt. Tourenplan in gleicher Woche, ansonsten lt. 
Tourenplan in der darauffolgenden Woche.

• Terminzustellungen ab 10 t mit Kran: Zustellung ist mindestens 
3 Tage im Voraus per E-Mail mit unserer Disposition (Kontaktdaten 
siehe Seite 4+5) zu vereinbaren.

• Terminzustellungen ab 10 t ohne Kran: Bestellung mindestens 
3 Tage im Voraus. 

• Terminzustellungen ganzer Zug ohne Kran: Bei Bestellung 
bis 9 Uhr erfolgt die Lieferung am nächsten Arbeitstag, ansonsten 
Lieferzeit bis zu 2 Arbeitstagen. 

Lieferung frei Lager unabgeladen (Entladung durch Kunde)1)

• Bestellungen ab 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk (Neun-
kirchen, Bad Fischau oder Gerasdorf) werden frei Lager unabgela-
den geliefert.

• Bestellungen bis zu 10 Tonnen je Bestellung und je Herstellwerk 
werden im Zuge der Tourenlieferung (siehe nächste Seite) mit EUR 
75,- Zustellpauschale pro Anfahrt geliefert.

• Wenn mehrere Bestellungen (je Herstellwerk und je Zustelllager) 
zusammengefasst und gemeinsam an einem Tourentag zugestellt 
werden können und die gesamte Bestellmenge (je Herstellwerk und 
je Zustelllager) über 10 Tonnen liegt, entfällt die Zustellpauschale.

Lieferung Baustelle
• Wir verrechnen je Herstellwerk eine Zustellpauschale je Abladestelle 

und Anfahrt, siehe nächste Seite
• Wir verrechnen für Gewichtsanteile von weniger als 10t zusätzlich 

einen Mindermengenzuschlag, siehe nächste Seite.

Abruf- und Abnahmefristen (Verzug)
• Lagerware (auf Abruf): Muss längstens innerhalb von 4 Wochen 

ab dem schriftlich übermittelten Liefer- oder Abholtermin abgenom-
men werden. Bei Verzug kann Weissenböck die Bestellung ohne 
Nachfristsetzung stornieren.

• Kommissionierte Ware/Sonderproduktionen: Muss spätestens 
4 Wochen nach dem übermittelten Liefer- oder Abholtermin ab-
genommen werden, ansonsten fallen Lagergebühren von 
€ 4,–/Palette/Woche an.

Materialrückgabe
Rücknahme von Lagerware ist innerhalb von 3 Monaten ab Lieferschein-
datum in dem Werk möglich, in dem die Ware abholt bzw. ausgeliefert 
wurde. Eine Rücknahme von Bestellwaren und Sonderanfertigungen ist 
nicht möglich.
Pflastersteine werden nur in vollen, originalverpackten Gebinden zurück-
genommen; Mauersteine, Platten und Einfassungen können auch stück-
weise zurückgegeben werden. Eine Rückholung durch Weissenböck ist 
möglich und wird nach Aufwand berechnet. Die Waren werden im Werk 
geprüft und mit dem Preis ab Werk abzüglich Manipulationskosten (10% 
für originalverpackte Paletten, 20% für Einzelstücke) gutgeschrieben. 
Wir behalten uns vor, die Manipulationskosten zu erhöhen, wenn der 
Umfang und/oder der Zustand der Rücklieferung dies erfordert, oder die 
Ware in ein anderes Werk retourniert wird. 

Voraussetzungen für die Rückgabe sind:
• Ankündigung der Retourlieferung per Email an 

bestellung@weissenboeck.eu
• Vorlage des Bezugsnachweises
• Zustimmung durch Weissenböck

1) gilt nicht für Grauware und Hochbau Produkte.
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TOURENPLAN 2026
Wöchentliche Touren 2026 von 01.03. bis 31.10.2026

*Tourenlieferungen, die auf einen Feiertag fallen, werden von der Disposition neu terminiert. Die Disposition wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

14.05.*, 04.06.*06.04.*, 25.05.*, 26.10.*

3100 
St. Pölten
und Umgebung

3180 
Lilienfeld

3270 
Scheibbs

3300 
Amstetten

3340 
Waidhofen/Ybbs

3390 
Melk

3430
Tulln

3500
Krems/Donau

3580
Horn

3830
Waidhofen/Thaya

3910
Zwettl

3950
Gmünd

Wien
Wienerwald

2020
Hollabrunn

2100 
Korneuburg

2130
Mistelbach

2230
Gänserndorf

2320
Schwechat

2340
Mödling

2500
Baden

2460
Bruck/Leitha

2620
Neunkirchen

2700
Wr. Neustadt

7000
Eisenstadt

7100
Neusiedl am See 

7210
Mattersburg

7350
Oberpullendorf

7400
Oberwart

8160
Weiz

8230
Hartberg

8600
Bruck/Mur

8680
Mürzzuschlag

DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAGMONTAG
Tourenzustellung alle 14 Tage 
in den geraden Kalenderwochen

Tourenzustellung alle 14 Tage 
in den ungeraden Kalenderwochen

01.05.*

Baustellenlieferung
Für Baustellenlieferungen wird je Herstellwerk 
eine Zustellpauschale pro Abladestelle und 
Anfahrt erhoben:

Entfernung zum 
Herstellwerk Kosten

Bis 40 km € 75,-

41 bis 100 km € 105,-

101 bis 150 km € 165,-

151 bis 250 km € 280,-

Über 250 km oder 
außerhalb Vertriebsgebiet nach Aufwand

Mindermengenzuschlag 
Für Baustellenlieferungen mit einem Gewichts-
anteil von weniger als 10t wird zusätzlich zur 
o. a. Zustellpauschale ein Mindermengenzu-
schlag verrechnet.

Liefergewicht pro 
Kommission Kosten

8 bis 9,99 Tonnen € 59,-

6 bis 7,99 Tonnen € 89,-

4 bis 5,99 Tonnen € 99,-

Unter 4 Tonnen € 139,-

Sonstige Gebühren

Kranentladung € 7,– pro abgeladener 
Palette

Umladung Bau-
stelle

€ 75,– pro Umladung, 
wenn Ware vom Hänger 
auf den LKW umgeladen 
werden muss

Wartezeit
(über freie Ent-
ladezeit)

€ 30,00 pro angefange-
ner Viertelstunde, (freie 
Entladezeit: 60 Minuten 
für LKW-Zug, 30 Minu-
ten für LKW-Solo)

Baustellenräu-
mungen

€ 99,- im Vertriebs-
gebiet, außerhalb 
Vertriebsgebiet nach 
Aufwand

Folge- und 
Umkommissio-
nierungen

Bearbeitungsgebühr bei 
Mengenänderung: € 
60,– pro Auftrag (gültig 
nach Erstkommissionie-
rung und vor Abholung/
Lieferung).

Storno 
Kommission

€ 60,– pro Auftrag
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1. Geltungsbereich, Verbindlichkeit
Alle unsere Angebote und Lieferungen erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage dieser Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung 
oder Kaufabschluss vom Abnehmer vollinhaltlich 
genehmigt werden und damit verbindlich sind. 
Etwaige Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer 
haben keine Geltung, selbst wenn wir diesen 
nicht ausdrücklich widersprechen. Nebenab-
reden, Ergänzungen oder Abänderungen des 
Auftrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Die Unmöglichkeit oder 
Unwirksamkeit eines Teils der VKL berührt die 
Geltung der Bedingungen nicht. Die uns überge-
benen Bestellungen sind für den Käufer bindend. 
Sie gelten als von uns angenommen, wenn wir 
sie nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen 
ab Eingang ablehnen. Bei Auftragsannahme wird 
die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. 
Erscheint die Bonität des Käufers nach Auftrags-
bestätigung zweifelhaft, sind wir berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder sofortige Barzahlung 
bzw. Vorauszahlung zu verlangen. Form-, Maß-, 
Gewichts- und Konstruktionsänderungen während 
der Lieferzeit bleiben vorbehalten, sofern sie dem 
Verbraucher zumutbar sind.

2. Angebote, Lieferung, Erfüllungshinder-
nisse
Unsere Angebote erfolgen freibleibend, Zwi-
schenverkauf bleibt daher vorbehalten. Ange-
gebene Lieferzeiten gelten erst nach Einlangen 
der Bestellung und Erhalt aller erforderlichen 
kaufmännischen und technischen Angaben. 
Wird unserer Auftragsbestätigung nicht inner-
halb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese 
als angenommen. Wir liefern grundsätzlich „Ab 
Lager“ fahrzeugverladen, unverzollt. Transportver-
pflichtungen übernehmen wir nur bei Sonderver-
einbarung. Ab Übernahme der Waren am Lager 
bzw. Herstellwerk haften wir lediglich im Sinne 
des Punktes 5 unserer VKL. Ereignisse höherer 
Gewalt, Störungen in Arbeitsprozessen oder 
Versandmöglichkeiten verlängern die Lieferfristen 
um deren Dauer. Bei gänzlichem oder teilweisem 
Ausfall unserer Bezugsquellen sind wir nicht ver-
pflichtet, die Ware bei fremden Bezugsquellen zu 
beziehen. Schadenersatzforderungen aus Verzug 
von Warenlieferungen, deren Verfügbarkeit zu 
einem bestimmten Termin von uns nicht schriftlich 
bestätigt wurde, erkennen wir nicht an.

3. Preise
Alle in der Preisliste angegebenen Preise sind 
unverbindliche Richtpreise exkl. USt. ab Werk und 
gelten nur innerhalb des Vertriebsschwerpunkt-
gebiets. Alle Angaben 

zu Gewicht, Bedarf und Palettenmengen sind 
ca.-Werte. Der Bedarf wird, wenn nicht anders 
angegeben, nach Steinmaß mit 5 mm Fugenbreite 
berechnet. Richtpreise je m² enthalten, wenn nicht 
anders angeführt, keine Sonderelemente (z. B. Ab-
schlusssteine oder Abdeckplatten). Die Zustellung 
erfolgt durch einen von uns beauftragten Frächter.
Quadratmeter- und Stückpreise beziehen sich 
stets auf die verlegte Fläche oder das verarbeitete 
Mauerwerk, unter Berücksichtigung der angege-
benen Fugen und Versetzzwischenräume. 
Unseren Lieferungen liegen die Preisnotierun-
gen der jeweils gültigen Preislisten zugrunde, 
mit Neuerscheinen einer Preisliste verlieren die 
alten Notierungen ihre Gültigkeit. Wir behalten 
uns ausdrücklich die Berechnung der am Tage 
der Lieferung gültigen Preise vor. Bei sämtlichen 
Anboten und Auftragsbestätigungen sind stets die 
Einzelpreise maßgebend, nicht die Gesamtpreise; 
dies gilt insbesondere bei Mengenveränderungen.  
Sofern zwischen Vertragsabschluss und Lieferung 
ein Zeitraum von bis zu zwei Monaten liegt und 
innerhalb dieses Zeitraums Änderungen unserer 
Preisliste eintreten, gelten diese Preisänderungen 
gegenüber Verbrauchern im Sinne des KSchG nur 
dann, wenn entsprechende Anpassungsmöglich-
keiten ausdrücklich vereinbart wurden.

4. Zahlungsbedingungen
Zahlungen sind, falls nichts anderes vereinbart, 
bei Übernahme der Ware netto Kassa zu leisten. 
Skonti werden ausschließlich vom Warenwert 
ab Lager gewährt, nicht von Transport- oder 
sonstigen Kosten. Etwaige gewährte Rabatte be-
ziehen sich ausschließlich auf die jeweils gültigen 
Listenpreise. Frachtsätze, Zuschläge, Paletten-/
BigBag Einsätze, Lohnarbeiten, Leistungen wie 
Zuschnitt-Service und Leihgeräte sind nicht 
rabattier- oder skontierbar. Zahlungen werden auf 
die jeweils älteste offene Forderung verrechnet. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in 
Höhe von 1,2 % pro Monat zuzüglich Mahn- und 
Inkassospesen verrechnet. Der Käufer haftet für 
durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung uns 
entstandene Schäden. Bei Zahlungsverzug oder 
Vorliegen schlechter Vermögensverhältnisse sind 
wir berechtigt ohne Nachfristsetzung die Erfüllung 
zu verweigern und Vorauszahlung oder eine ge-
nügende Sicherstellung zu verlangen. Wir sind in 
diesen Fällen auch berechtigt die gelieferte Ware 
auf Kosten des Käufers zurückholen, wobei der 
Käufer vorbehaltlos zur Ausfolgung verpflichtet ist. 
Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten; un-
sere Vertreter sind zur Annahme nicht berechtigt. 
Bei Nichteinhaltung eines Teilzahlungstermines 
tritt Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit 
des ausstehenden Betrags ein (für Verbraucher im 

Sinne KSchG gilt § 13 KSchG). Der Käufer ist nicht 
berechtigt, Zahlungen wegen Gegenansprüchen 
zurückzuhalten oder diese aufzurechnen (für Ver-
braucher gem. KSchG gilt § 6 Abs. 1 Z 8 KSchG). 

5. Gewährleistung
Die nachstehenden Bestimmungen gelten aus-
schließlich für Verträge mit Unternehmern. Für 
Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden 
ist, gelten die einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften. Der Käufer hat stets die nachteiligen 
Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei 
Selbstabholung sind Mängel vom Käufer sofort zu 
rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen 
bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechen-
barer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu 
überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht 
persönlich oder durch eine ihm zurechenbare 
Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei 
zugestellt. Allfällige Mängel einer Lieferung sind 
vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzu-
stellen und dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. 
Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftre-
ten bei sonstigem Haftungsausschluss schriftlich 
dem Verkäufer anzuzeigen, spätere Reklamationen 
sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, 
einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräfti-
gen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer 
Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so 
zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlos-
sen sind. Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß 
und berechtigt, können wir nach unserer Wahl 
innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung 
(Nachbesserung oder Nachtrag), den Austausch 
der Sache, die Gewährung einer angemessenen 
Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages 
(Wandlung) vornehmen. Der Käufer ist verpflichtet, 
in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen 
mitzuwirken um Schaden abzuwenden bzw zu 
mindern. Sämtliche Gewährleistungsansprüche 
sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaf-
ten, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. 
Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang 
mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbei-
tungsrichtlinien bzw. den anerkannten Regeln der 
Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, 
sich diese Informationen zu besorgen und diese 
in vollständiger Form und aktueller Fassung dem 
Endabnehmer bekannt zu geben. Weitergehende 
Ansprüche aus Gewährleistung, soweit dies nicht 
gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, 
sind ausgeschlossen. Den Käufer trifft die volle 
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere für den Mangel selbst und die 
Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Schadenersatz-
ansprüche können nur bei grobem Verschulden 
(Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers 

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN ("VKL")
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und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter 
Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem 
Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die 
reine Schadensbehebung, nicht aber Folgeschä-
den oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht 
gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

Alle Gewährleistungsansprüche, auch die 
Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 
933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Ge-
fahrenübergang. Sofern von uns nicht ausdrück-
lich schriftlich anerkannt, verjähren Schaden-
ersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten 
nach Kenntnis des Käufers von Schaden und 
Schädigers. Bei ungerechtfertigten Mängelrügen 
hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und 
Überprüfung verbundene Kosten zu ersetzen. Eine 
über der Ersatzpflicht nach dem PHG hinaus-
gehende Haftung nach anderen gesetzlichen 
Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
Soweit der Käufer von Dritten nach dem PHG in 
Anspruch genommen wird, sind Regressansprü-
che gegen uns ausgeschlossen. Maße, Gewichts- 
oder Qualitätsangaben in Katalogen, technischen 
Werkblättern, Prospekten oder als Muster/Probe-
stücke sind Richtwerte unserer durchschnittlichen 
Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Produktda-
tenblätter, Mengenauszüge und Bedarfsermittlun-
gen sind unverbindlich. Sie sind unser Eigentum 
und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen 
vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt 
werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshin-
weise wird von uns nur Haftung übernommen, 
wenn diese Hinweise verbindlich, schriftlich und 
bezogen auf ein uns in allen relevanten Details 
bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. Der 
Käufer bleibt verpflichtet, unsere Hinweise unter 
Berücksichtigung der Produkteigenschaften und 
des Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zwei-
feln einen Fachmann zuzuziehen. Der Käufer ist 
verpflichtet, Fehl- und Bruchmengen bis zu 2 % 
zu dulden, zumal gelegentlich auch Mehrmengen 
verladen werden. Die Geltendmachung größerer 
Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer 
Bescheinigung des Transporteurs voraus. Für 
Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte 
Baustellenzufahrt oder beim Abladen durch nicht 
dem Verkäufer zurechenbare Personen entstehen, 
haften wir in keinem Fall.

6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Begleichung sämtlicher unserer Forderungen 
gegen den Käufer – unabhängig vom Rechtsgrund 
und einschließlich aller Nebenforderungen sowie 
bis zur endgültigen Gutschrift von Zahlungen, die 
durch erfüllungshalber angenommene Zahlungs-
mittel geleistet wurden – unser Eigentum. Zur 
Sicherung dieser Forderungen tritt uns der Käufer 
hiermit seine künftigen Forderungen gegen Dritte 

ab, soweit diese durch die Weiterveräußerung 
oder -verarbeitung der Vorbehaltsware entstehen. 
Der Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentums-
vorbehalt stehende Ware vor Wertminderung zu 
schützen und auf eigene Kosten gegen Feuer und 
Einbruchdiebstahl ausreichend zu versichern. Über 
die Ware darf er nur im Rahmen des ordnungsge-
mäßen Geschäftsverkehrs verfügen, wobei ihm die 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung unter-
sagt ist. Von einer Pfändung oder anderen Be-
einträchtigung muss uns der Käufer unverzüglich 
benachrichtigen. Im Falle der Weiterveräußerung 
bzw. Verarbeitung erstreckt sich der Eigentums-
vorbehalt auf den hierfür erzielten vermögenswer-
ten Vorteil, unabhängig davon ob eine Forderungs-
abtretung zu unseren Gunsten wirksam begründet 
worden ist. Die Bearbeitung oder Verarbeitung der 
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware erfolgt 
stets für uns, wodurch wir unmittelbar (Mit-)Eigen-
tum an der entstehenden neuen Sache erwerben. 
Bei Verbindung oder Vermischung mit anderen 
Sachen steht uns Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zum Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt 
der Verbindung bzw. Vermischung zu. Solange der 
Käufer seiner Zahlungsverpflichtung nachkommt, 
ist er ermächtigt, die an uns abgetretenen Forde-
rungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; 
eine anderweitige Verfügung, insbesondere eine 
Abtretung dieser Forderungen, ist ihm nicht ge-
stattet. Er ist verpflichtet, seine Abnehmer von der 
Abtretung zu unterrichten und uns auf Verlangen 
die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu geben, wobei die Lieferungen zur 
besseren Unterscheidbarkeit mit gesonderter 
Rechnung weiterzugeben sind. Gleichermaßen ist 
der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke der Fest-
stellung unserer Forderungen und Rechte Einsicht 
in seine Bücher und Schriften zu geben und die 
entsprechenden, auch der Publizität Rechnung 
tragenden Anmerkungen über den Eigentumsvor-
behalt sowie die Zessionsvereinbarung in seinen 
Büchern anzumerken. Im Insolvenzfall bedarf die 
Geltendmachung unseres Eigentumsvorbehaltes 
keiner vorhergehenden Rücktrittserklärung. Auf 
unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, uns 
den Zutritt zu seinem Lager zum Zwecke der 
Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, 
die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu kenn-
zeichnen, oder herauszugeben.

7. Paletten und Verpackung
Unsere Ware wird auf Paletten oder in Big Bags 
geliefert, für welche eine nicht rabattier- oder 
skontierbare Kaution erhoben wird. Für die auf der 
Baustelle angelieferten bzw. abgeholten Paletten/
BigBags wird keine Haftung (z. B. Diebstahl) 
übernommen. Die Rücklieferung der Leerpaletten 
und Big Bags hat durch den Kunden eigenver-
antwortlich innerhalb von 9 Monaten nach dem 
Kauf in unsere Werke zu erfolgen. Bei Rückgaben 

an einem anderen Werk, als dem Herstellwerk 
fällt eine Manipulationsgebühr von 25% auf den 
Leergutpreis an, diese wird von der Gutschrift 
abgezogen. Die Rücklieferung muss schriftlich im 
jeweiligen Werk angemeldet werden. Eine Rück-
holung durch Weissenböck ist im Ausnahmefall 
und gegen Verrechnung einer Rückholpauschale 
möglich. Einwegpaletten können nicht zurückge-
geben werden. Weissenböck ist Mitglied bei 
Bonus Holsystem für Verpackungen GmbH & Co 
KG, Mitgliedsnummer 3319.

8. Ladungssicherung 
Die Beladung erfolgt bis zum in Österreich gesetz-
lich zugelassenen Höchstgewicht des Fahrzeugs. 
Die gesetzmäßige Ladungssicherung der Ware bei 
Abholung aus unseren Werken obliegt allein dem 
Frachtführer und dem Fahrer des LKW, da es im 
Werk keinen Anordnungsbevollmächtigten für die 
Verladung gibt (siehe dazu auch die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den §§ 
101 ff. des Kraftfahrgesetzes (KFG). Dazu gehört 
die Mitführung und Verwendung des entsprechen-
den Equipments wie Spanngurte, Kantenschutz 
und -winkel durch den Fahrer/Abholer. Der Fahrer 
hat sicherzustellen, dass die Ladung (einschließ-
lich Achslasten, Beladehöhe, -breite und -länge, 
Gesamtgewichte und Abmessungen) so verwahrt 
und gesichert ist, dass sie den im normalen 
Fahrbetrieb auftretenden Kräften (Kurvenfahrten, 
Notbremsungen) standhält und niemand ge-
fährdet wird. LKWs ohne Bordwände werden aus 
Sicherheits- und Ladungssicherungsgründen nicht 
beladen. Wir weisen darauf hin, dass die Nicht-
erfüllung dieser Pflichten ausschließlich zulasten 
des Abholers geht.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Neunkirchen. Als Gerichtsstand 
wird das sachlich zuständige Gericht für 2620 
Neunkirchen vereinbart. Bei Verbrauchergeschäf-
ten gelten ausschließlich die Wahlgerichtsstände 
nach §14 KSchG. Auf alle mit uns abgeschlos-
senen Rechtsgeschäfte ist ausschließlich 
österreichisches Recht anzuwenden, dies unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.

10. Verbrauchergeschäfte
Sofern diese Verkaufs- und Lieferbedingungen 
den zwingenden Bestimmungen des Konsu-
mentenschutzgesetzes (KSchG) widersprechen, 
treten an deren Stelle die entsprechenden oder 
sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen des 
KSchG.
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